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Antrag 
 
der Fraktionen CDU und FDP 
 
 
 
 

Eckpunkte für ein Spielhallengesetz 
 
zu TOP 2 in der 20. Tagung des Schleswig-Holsteinischen Landtags 

Der Landtag wolle beschließen: 

 
In den letzten Jahren hat die Zahl der Spielhallen in einer Weise zugenommen, die 

teilweise besorgniserregende Ausmaße angenommen hat. Insbesondere auch aus 

Gründen des Spieler- und Jugendschutzes sowie der Suchtprävention ist ein ord-

nungsrechtlicher Rahmen für die Errichtung und den Betrieb von Spielhallen erfor-

derlich, der Fehlentwicklungen verhindert und helfen kann, die Zunahme von Spiel-

hallen zu verhindern, die Entwicklung zu ordnen und in maßvolle Bahnen zu führen. 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zur Plenartagung des Schleswig-

Holsteinischen Landtages im November 2011 den Entwurf eines Spielhallengesetzes 

vorzulegen, der folgende Eckpunkte umfasst: 

 

1. Einführung von Mindestabständen zu bereits bestehenden Spielhallen,  

2. Verbot von  Mehrfachkonzessionen (d.h. pro Gebäude ist nur noch eine Spiel-

halle erlaubt), 

3. Keine Erlaubnis für Spielhallen in der Nähe von Kinder- und Jugendeinrich-

tungen, 

4. Keine Zulässigkeit von Sportwetten in Spielhallen, 
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5. Einführung einer täglichen Sperrzeit von mindestens 7 Stunden und Ein-

schränkungen des Spiels an Feiertagen, 

6. Verbot der Verabreichung von Speisen in Spielhallen, 

7. Ausweispflicht für Spieler, 

8. Keine Schaffung zusätzlicher Anreize durch die äußere Gestaltung einer 

Spielhalle. 

 

Zusammen mit dem Glücksspielgesetz für Schleswig-Holstein wird damit ein rechtli-

cher Rahmen für das Glücksspielwesen geschaffen, der alle Aspekte des Glücks-

spiels und des gewerblichen Spiels umfasst. Damit ist Schleswig-Holsein das einzige 

Bundesland, das sich umfassend sowohl für eine europarechtliche Vereinbarkeit des 

Glücksspielrechts als auch in gleicher Weise konsequent für den Spieler- und Ju-

gendschutz einsetzt. 

 

 

 

Werner Kalinka        Gerrit Koch 

und Fraktion         und Fraktion 


